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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.05.1985 

Geschäftszahl 

85/17/0008 

Rechtssatz 

"Sache" der Berufungsbehörde ist auch das, was vor der Behörde erster Instanz Berücksichtigung zu finden 
hatte, daher ist ein diesbezüglicher Hinweis der Berufungsbehörde auf die Beschränkung ihrer Funktionellen 
Zuständigkeit verfehlt. 

Beachte 

Fortgesetztes Verfahren: 

87/17/0199 E 22. Dezember 1988; 


